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Direktor Dr. Gottlieb Flückiger und die Girafffaire
Zur Interpellation im Zürcher Gemeinderat

Die liebe lange Zeit vertrieb
Ein Schimmel sich mit Finten,

Was vornherum er unterschrieb
Das widerrief er hinten.

Der verhinderte Salomon

Es war kein sensationeller Prozefj;
gewöhnlicher Einbruchdiebstahl. Immerhin

verwendete der Verteidiger seinen

ganzen Ehrgeiz darauf, den Klienten
freizubekommen. «Herr Richter», rief er
pathetisch aus, «begehen wir keinen
Justizirrtum, denn es liegt sonnenklar
zutage, dafj der Angeklagte unschuldig
ist! An jenem fraglichen Sommerabend
ging er harmlos wie jeder andere gute
Bürger etwas frische Luft schöpfen. Was
tut's zur Sache, dafj er an einem Haus
vorbeikam, dessen Parterrefenster offen

stand, denn lediglich sein Arm drang
hinein und entfernte ein paar nutzlose
Gegenstände. Mein Klient ist jedoch
nichf identisch mit seinem Arm und
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KLOSTERS
eintig in ihrer Art in ier Schweiz

Sit gante Jahr geöffnet

kann darum auch nicht zur Verantwortung

gezogen werden für eine Tat, die
lediglich eines seiner Glieder begangen

hat. Ich plädiere auf Freispruch!»
Der Richter putzte seine Brille. «Herr
Rechtsanwalt», erwiderte er, «gegen Ihr
Argument ist absolut nichts einzuwenden.

Logischerweise verurteile ich daher

den schuldigen Arm zu einem Jahr

Gefängnis. Ihr Klient kann ihn begleiten
oder nicht, ganz wie es ihm beliebt»,
fügte er ironisch hinzu. Worauf der
Angeklagte ruhig seinen künstlichen Arm
abnahm und den Gerichtssaal verliefj.

Fay R. O'Shard
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